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Die Umweltziele Landwirtschaft im Überblick  
 Allgemeines Umweltziel Umweltziel Landwirtschaft 

Biodiversität und Landschaft 
Biodiversität Erhalt und Förderung einheimischer Arten und ihrer  

Lebensräume. 
Die Landwirtschaft leistet einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung und 
Förderung der Biodiversität. Dies umfasst die Aspekte 1. Artenvielfalt und 
Vielfalt von Lebensräumen, 2. genetische Vielfalt innerhalb der Arten 
sowie 3. funktionale Biodiversität.  
1.  Die Landwirtschaft sichert und fördert die einheimischen, 

schwerpunktmässig auf der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
vorkommenden oder von der landwirtschaftlichen Nutzung abhängigen 
Arten (nach Anhang 1) und Lebensräume (nach Anhang 2) in ihrem 
natürlichen Verbreitungsgebiet. Die Bestände der Zielarten werden 
erhalten und gefördert. Die Bestände der Leitarten werden gefördert, 
indem geeignete Lebensräume in ausreichender Fläche und in der 
nötigen Qualität und räumlichen Verteilung zur Verfügung gestellt 
werden. 

2.  Die Landwirtschaft erhält und fördert die genetische Vielfalt bei 
einheimischen, schwerpunktmässig auf der landwirtschaftlich genutz-
ten Fläche vorkommenden wildlebenden Arten. Sie leistet zudem 
einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung 
von einheimischen Sorten landwirtschaftlicher Kulturpflanzen und von 
einheimischen Nutztierrassen.  

3.  Die landwirtschaftliche Produktion erhält die von der Biodiversität 
erbrachten Ökosystemdienstleistungen. 

Landschaft Die vielfältigen Natur- und Kulturlandschaften mit 
ihren spezifischen regionalen Eigenarten und ihrer 
Bedeutung für Biodiversität, Erholung, Identität, 
Tourismus und Standortattraktivität erhalten, fördern, 
weiterentwickeln und vor Zersiedlung schützen. 

Erhalt, Förderung und Weiterentwicklung vielfältiger Kulturlandschaften 
mit ihren spezifischen regionalen Eigenarten und ihrer Bedeutung für 
Biodiversität, Erholung, Identität, Tourismus und Standortattraktivität, über 
1. Offenhaltung durch angepasste Bewirtschaftung; 
2. Vielfalt der nachhaltig genutzten und erlebbaren Kulturlandschaften; 
3. Erhaltung, Förderung und Weiterentwicklung ihrer regionsspezifischen, 

charakteristischen, natürlichen, naturnahen und baulichen Elemente.  
Gewässerraum Ausreichender Gewässerraum im Sinne des Leit-

bildes Fliessgewässer mit gewässergerechtem Ufer-
bereich gemäss Modulstufenkonzept. 

Ausreichender Gewässerraum im Sinne des Leitbildes Fliessgewässer mit 
gewässergerechtem Uferbereich gemäss Modulstufenkonzept im 
Landwirtschaftsgebiet. 

Klima und Luft 
Treibhausgase Stabilisierung der Treibhausgaskonzentration in der 

Atmosphäre auf einem Niveau, auf dem eine gefähr-
liche Störung des Klimasystems verhindert wird. 

Reduktion der landwirtschaftlichen Kohlendioxid-, Methan- und 
Lachgasemissionen. 
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Klima und Luft 
Stickstoffhaltige  
Luftschadstoffe  
(Ammoniak, Stickoxide) 

1. Vorsorgliche Begrenzung der Emissionen so weit, 
als dies technisch und betrieblich möglich und 
wirtschaftlich tragbar ist. 

2. Keine übermässigen Immissionen, das heisst 
keine Überschreitung von Belastungsgrenzen wie 
Immissionsgrenzwerte, Critical Loads, Critical 
Levels und «Air Quality Guidelines». Verschärfte 
Emissionsbegrenzungen, falls trotz vorsorglicher 
Emissionsbegrenzung übermässige Immissionen 
verursacht werden. 

Die Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft betragen maximal 
25 000 Tonnen Stickstoff pro Jahr. 

Dieselruss Reduktion der gesamten Dieselrussemissionen in der 
Schweiz auf 100 Tonnen pro Jahr. 

Die Dieselrussemissionen der Landwirtschaft betragen maximal 
20 Tonnen pro Jahr. 

Wasser 
Nitrat 1. Maximal 25 mg Nitrat pro Liter in Gewässern, die 

der Trinkwassernutzung dienen oder dafür 
vorgesehen sind. 

2. Reduktion der Stickstoffeinträge in die Gewässer 
um 50 % gegenüber 1985. 

1. Maximal 25 mg Nitrat pro Liter in Gewässern, die der 
Trinkwassernutzung dienen oder dafür vorgesehen sind und deren 
Zuströmbereich hauptsächlich von der Landwirtschaft genutzt wird. 

2. Reduktion der landwirtschaftsbedingten Stickstoffeinträge in die 
Gewässer um 50 % gegenüber 1985. 

Phosphor Der Sauerstoffgehalt im Seewasser darf zu keiner 
Zeit und in keiner Seetiefe weniger als 4 mg 
Sauerstoff pro Liter betragen. Er muss zudem 
ausreichen, damit wenig empfindliche Tiere den 
Seegrund ganzjährig und in einer möglichst natür-
lichen Dichte besiedeln können. Besondere natürliche 
Verhältnisse bleiben vorbehalten. 

Der Gesamtphosphorgehalt in Seen, deren Phosphoreintrag 
hauptsächlich aus der Landwirtschaft stammt, beträgt weniger als 20 µg 
Phosphor pro Liter. Besondere natürliche Verhältnisse bleiben 
vorbehalten. 

Pflanzenschutzmittel 1. Keine Beeinträchtigung von Umwelt und 
Gesundheit durch Pflanzenschutzmittel.  

2. Maximal 0,1 μg organische Pflanzenschutzmittel 
und relevante Metaboliten pro Liter je Einzelstoff 
in oberirdischen Gewässern sowie im Grund-
wasser, das als Trinkwasser genutzt wird oder 
dafür vorgesehen ist. Vorbehalten bleiben andere 
Werte aufgrund von Einzelstoffbeurteilungen im 
Rahmen des Zulassungsverfahrens.  

3. Das Umweltrisiko durch Pflanzenschutzmittel ist 
so weit wie möglich zu reduzieren. Dabei sind 
naturräumliche Gegebenheiten zu berücksich-
tigen. 

1. Keine Beeinträchtigung von Umwelt und Gesundheit durch Pflanzen-
schutzmittel aus der Landwirtschaft.  

2. Für Gewässer, deren Pflanzenschutzmittel-Eintrag hauptsächlich aus 
der Landwirtschaft stammt: maximal 0,1 μg organische 
Pflanzenschutzmittel und relevante Metaboliten pro Liter je Einzelstoff 
in oberirdischen Gewässern sowie im Grundwasser, das als 
Trinkwasser genutzt wird oder dafür vorgesehen ist. Vorbehalten 
bleiben andere Werte aufgrund von Einzelstoffbeurteilungen im 
Rahmen des Zulassungsverfahrens. 

3. Das Umweltrisiko durch Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft ist 
so weit wie möglich zu reduzieren. Dabei sind naturräumliche 
Gegebenheiten zu berücksichtigen. 

Arzneimittel Keine Beeinträchtigung von Umwelt und Gesundheit 
durch Arzneimittel. 

Keine Beeinträchtigung von Umwelt und Gesundheit durch 
Tierarzneimittel, deren Eintrag hauptsächlich aus der Landwirtschaft 
stammt. 

Boden 
Schadstoffe im Boden Keine Beeinträchtigung der Bodenfruchtbarkeit und 

der Gesundheit durch anorganische oder organische 
Schadstoffe. 

1. Keine Beeinträchtigung der Bodenfruchtbarkeit und der Gesundheit 
durch anorganische oder organische Schadstoffe aus der 
Landwirtschaft. 

2. Der Eintrag einzelner Schadstoffe aus der Landwirtschaft in Böden  
ist kleiner als deren Austrag und Abbau. 

Bodenerosion 1. Keine Beeinträchtigung der Bodenfruchtbarkeit 
durch Erosion. 

2. Keine Beeinträchtigung der Gewässer und 
naturnaher Lebensräume durch abgeschwemmtes 
Bodenmaterial. 

1. Keine Richtwertüberschreitungen für Erosion und Verhinderung der 
Talwegerosion auf Ackerflächen.  

2. Keine Beeinträchtigung der Bodenfruchtbarkeit durch Erosion auf 
landwirtschaftlich genutzten Flächen.  

3. Keine Beeinträchtigung der Gewässer und naturnaher Lebensräume 
durch abgeschwemmtes Bodenmaterial aus landwirtschaftlich 
genutzten Flächen. 

Bodenverdichtung Keine Beeinträchtigung der Bodenfruchtbarkeit durch 
Bodenverdichtung. 

Vermeidung dauerhafter Verdichtungen landwirtschaftlicher Böden. 

 
Internet 
Download der Publikation «Umweltziele Landwirtschaft» des BAFU und des BLW im Internet 
http://www.umwelt-schweiz.ch/uw-0820-d
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